
SPD legt „Entwurf eines Gesetzes zur Wiederbelebung der Vermögensteuer und
Änderung des Bewertungsgesetzes und anderer Gesetze“ vor

Die SPD-geführten Länder möchten ab dem Jahr 2014 die Vermögensteuer

wieder einführen. Die Steuer soll 1 Prozent des steuerpflichtigen Vermögens p.a. betragen. Erfasst
werden Steuerpflichtige, deren Vermögen vor Abzug von Schulden und Lasten und persönlicher
Freibeträge 2 Mio. EUR, bei Zusammenveranlagung von Ehegatten 4 Mio. EUR, übersteigt.

Unter Experten regt sich bereits Widerstand gegen das populistische Gesetz. Die Experten gehen
davon aus, dass etwa eine Million natürliche und juristische Personen eine Vermögensteuererklärung
abzugeben hätten. Sie bezweifeln auch, dass der mit dem Vollzug des Gesetzes verbundene Aufwand
in einem Verhältnis zu den Steuereinnahmen stehen wird. Das war schließlich auch der Grund, warum
der Gesetzgeber die Vermögensteuer abgeschafft hatte.
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